
Kleine Anfrage

Alarmstufe Rot im Gesundheitswesen, weil Hilferufe ungehört blieben (Teil 2)

Frage von Landtagsabgeordneter Mario Wohlwend

Antwort von Regierungsrat Manuel Frick

Frage vom 10. April 2024
Das oberste Ziel im Gesundheitswesen, die patientenorientierte und integrierte Versorgung, wurde bis heute 

nicht "top down" mit den notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen versehen. Das bereits in einer 

Seminarreihe zwischen November 2017 und Juni 2018 geforderte Psychiatriekonzept liegt bis heute nicht vor. 

Als ich im Mai 2021 im Landtag mit einer Kleinen Anfrage zu diesem Thema nachhakte, wurde mir geantwortet: 

"Das Ministerium für Gesellschaft und Kultur befasst sich derzeit mit Abklärungen zu den psychiatrischen und 

sozialpsychiatrischen Strukturen, die der liechtensteinischen Bevölkerung zur Verfügung stehen." Inzwischen 

sind wir in der Gegenwart angekommen. Weltweit ist jeder vierte Mensch von einer psychischen Erkrankung 

betroffen. In einer UNICEF-Studie geben 37 Prozent der Schweizer Jugendlichen psychische Probleme an. 

Zunehmender Mangel an Therapieplätzen, steigender Behandlungsbedarf. Ein überparteiliches Postulat vom 

Dezember 2023 drängt die Regierung zur Fertigstellung eines Psychiatriekonzepts und fordert 

Sofortmassnahmen zur Verbesserung der Versorgungssituation. Das Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

kündigte an, das Konzept im Frühjahr 2024 abzuschliessen.

* Jetzt ist Frühling, wo steht das Psychiatriekonzept und welche Schritte sind noch nötig?

* Welche konkreten Sofortmassnahmen plant die Regierung, um die derzeit angespannte 

Versorgungssituation in der psychiatrischen Versorgung kurzfristig zu entschärfen?

* Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl der psychiatrischen Einrichtungen, mit denen 

Leistungsvereinbarungen geprüft werden, und wie wird sichergestellt, dass diese den spezifischen 

Bedürfnissen Liechtensteins entsprechen?

* Welche langfristigen Strategien verfolgt die Regierung, um dem steigenden Bedarf an psychiatrischer 

Versorgung gerecht zu werden, und wie wird deren Erfolg evaluiert?

* Inwieweit werden Betroffene und Fachleute im Bereich der psychischen Gesundheit in die Erarbeitung und 

Umsetzung des Psychiatriekonzepts einbezogen, um praxisnahe und bedarfsgerechte Lösungen zu 

gewährleisten?
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Antwort vom 12. April 2024
Zu Frage 1:

Sowohl die Postulatsbeantwortung betreffend die Fertigstellung des Psychiatriekonzeptes und die Umsetzung 

von Sofortmassnahmen als auch das Psychiatriekonzept selbst werden derzeit finalisiert. Nach Verabschiedung 

durch die Regierung ist eine Veröffentlichung vorgesehen.

Zu Frage 2:

Diesbezüglich ist auf das Psychiatriekonzept zu verweisen.

Zu Frage 3:

Das Krankenversicherungsgesetz enthält verschiedene Vorgaben, wie von der Regierung bzw. dem 

Liechtensteinischen Krankenkassenverband beim Abschluss von Verträgen mit den Einrichtungen des 

Gesundheitswesens, welche für die Versorgung der Versicherten nötig sind, vorzugehen ist. Diese betreffen 

unter anderem Qualitätsvorgaben und Tarife. Auch ist die Anhörung der Liechtensteinischen Ärztekammer 

vorgesehen. Zudem wird darauf geachtet, dass den Patientinnen und Patienten soweit möglich eine Auswahl zur 

Verfügung steht und eine grenznahe Versorgung gewährleistet ist.

Zu Frage 4:

Diesbezüglich ist auf das Psychiatriekonzept zu verweisen.

Zu Frage 5:

Im Rahmen der Erstellung des Psychiatriekonzeptes wurde das Gespräch mit diversen Institutionen und 

Leistungserbringenden in Liechtenstein sowie in der Schweiz gesucht, um die aktuelle Situation qualitativ 

möglichst gut zu erfassen.

https://www.landtag.li/ 2 von 2


